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[Niels Bohr:] Yes, listen, now it comes, now it comes 
… We put man back at the centre of the universe. 
Throughout history we keep finding ourselves displaced. 
We keep exiling ourselves to the periphery of things. 
First we turn ourselves into a mere adjunct of God’s 
unknowable purposes, tiny figures kneeling in the great 
cathedral of creation. And no sooner have we recovered 
ourselves in the Renaissance, no sooner has man be
come, as Protagoras proclaimed him, the measure of all 
things, than we’re pushed aside again by the products 
of our own reasoning! We’re dwarfed again as physi
cists build the great new cathedrals for us to wonder 
at – the laws of classical mechanics that predate us 
from the beginning of eternity, that will survive us to 
eternity’s end, that exist whether we exist or not. Until 
we come to the beginning of the twentieth century, and 
we’re suddenly forced to rise from our knees again.

Michael Frayn, Copenhagen

We shall not cease from exploration, and the end of all 
our exploring will be to arrive where we started and 
know the place for the first time.

T. S. Eliot, Little Gidding
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Einleitung

Jeder Kenner der juristischen Wahrheitsdebatte würde – wie ich meine – 
der These zustimmen, dass diese sich durch eine unliebsame Pattsituation 
kennzeichnen lässt. Umstritten ist freilich die Diagnose für diese negative 
Entwicklung. Meine Diagnose lautet: die Tatsache, dass sich materiale und 
prozessuale Wahrheitsmodelle gegenseitig entkräften, stellt nicht die Funk
tion ihrer Äquipollenz (Isosthenie) dar, sondern ist das Ergebnis einer be
grifflichen Verwirrung. Wir haben uns lange Zeit mit dem Begriff der 
‚Wahrheit‘ auseinandergesetzt, obwohl wir dem Begriff ‚Erkenntnis‘ hätten 
nachgehen müssen. Denn die Sachverhaltsfeststellung ist ein Erkenntnisvor
gang. Unser Problem ist nicht, welcher Inhalt oder Bedeutung ‚Wahrheit‘ 
zuzuschreiben wäre, sondern unter welchen Bedingungen ein Tatrichter 
Sachurteile fällen darf. Erkenntnis bzw. rechtfertigungstheoretisch betrach
tet handelt es sich dabei um die normativen Kriterien einer Wissenszu
schreibung, nämlich um die Beantwortung der Frage, wann ein Tatrichter 
sich in einer derart starken epistemischen Position befindet, um einen Wis
sensanspruch erheben zu dürfen. Durch Begriffsexplikation werde ich ver
suchen, den Begriff ‚Begründung‘, scil. ein Charakteristikum des § 267 I 
Satz 1 StPO, einer grammatischlogischen Analyse zu unterziehen. Dabei 
kommt man an einem uralten Problem nicht vorbei, nämlich an dem Agrip
paTrilemma. Wie ist eine Begründung zu einem rationalen Ende zu brin
gen? Welche Konsequenzen hat die Instabilität unseres ‚Wissens‘? Wie soll 
man auf die skeptische Herausforderung reagieren?

Es ist nicht zu verkennen, dass bei dem AgrippaTrilemma die ‚Wahrheit‘ 
beliebiger Aussagen nicht in Frage kommt. Denn es geht dabei nicht um die 
Übereinstimmung einer Aussage mit der vermeintlichen wahren Wirklich
keit (wer soll diese Übereinstimmung garantieren?) oder das Erreichen eines 
Konsenses (unsere epistemische Praxis ist ganz und gar tatsachenorientiert). 
Trotzdem erweist sich der Wahrheitsbegriff als außergewöhnlich wider
standsfähig bzw. von großen Teilen der juristischen Literatur unverzichtbar. 
Die Tatsache, dass ‚Wahrheitsfindung‘ als Voraussetzung der Gerechtigkeit 
angesehen wird, mag eine gute Erklärung dieses Phänomens aber noch 
keine Rechtfertigung dafür sein.

Gegen die Verwendung des Begriffs ‚Wahrheit‘ sprechen herkömmlicher
weise zwei Argumente. Das erste Argument betont, dass die tatrichterliche 
Tätigkeit – induktivlogisch betrachtet – ein probabilistisches Vorgehen ist. 
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Und induktive Urteile sind faktenkontingent. Sie besagen nicht, dass es 
tatsächlich so ist, sondern dass es aller Wahrscheinlichkeit nach so ist (wo
rin diese Wahrscheinlichkeit besteht, kann hier dahinstehen; vgl. Teil 6). 
Deswegen wird dabei auf die Inkaufnahme von Fehlurteilen (im ‚materiel
len‘ Sinne) hingewiesen.

Das zweite Argument ist ein rechtstheoretisches. Um dies besser zu er
klären, muss man den wohl bedeutendsten Rechtstheoretiker, Hans Kelsen 
etwas ausführlicher zu Wort kommen lassen: 

„Nach der üblichen Darstellung eines normativen Syllogismus, dessen Ober und 
Schlußsatz Rechtsnormen, und dessen Untersatz eine Aussage ist, wie 
(1)  Wenn ein Mensch einen Diebstahl begangen hat, soll er ins Gefängnis gesetzt 

werden.
(2)  Maier hat einen Diebstahl begangen.
(3)  Also soll Maier ins Gefängnis gesetzt werden.
folgt die Geltung der individuellen Norm (3) aus der Geltung der generellen 
Norm (1) und der Wahrheit der Aussage (2). Aber damit die individuelle Norm 
(3) gelte, muß die Aussage (2) gar nicht wahr sein, und die als Obersatz fungie
rende generelle Norm lautet, korrekt formuliert, nicht: Wenn jemand Diebstahl 
begangen hat, soll er ins Gefängnis gesetzt werden, sondern: Wenn das zustän
dige Gericht festgestellt hat, daß ein Mensch Diebstahl begangen hat, soll das 
Gericht eine individuelle Norm setzen, die vorschreibt, daß dieser Mensch ins 
Gefängnis gesetzt werden soll. Was wahr sein müßte, wenn es überhaupt einen 
solchen normativen Syllogismus gäbe, ist nicht die Aussage, daß Maier einen 
Diebstahl begangen hat, sondern die Aussage, daß das zuständige Gericht festge
stellt hat, daß Maier einen Diebstahl begangen hat. Ob diese Feststellung wahr 
oder unwahr ist, ist für die Geltung der individuellen, durch das Gericht zu 
setzenden Norm gleichgültig.“1

Beide Argumente, laufen m. E. darauf hinaus, dass gerichtliche Urteile 
(im ‚materiellen‘ Sinne) wahrheitsindifferent seien. Daraus resultiert, dass 
der Begriff (materielle) ‚Wahrheit‘ als sinnvoll aufgefasst und vorausgesetzt 
wird. Die Widerstandsfähigkeit des wohl zentralen philosophischen Begriffs 
ist berechtigt. Nicht nur unsere Kultur (unsere Wissensethnologie) ist fak
tenorientiert – uns interessiert, was wirklich passiert ist. Vielmehr sind Le
gitimationsansprüche, wie Neumann mit großer Präzision anmerkt, untrenn
bar mit Wahrheitsansprüchen verknüpft2 – ein Grund, der vielleicht unseren 
unbedingten Willen zu Wahrheit zu erklären vermag.

Tatsache bleibt, dass der Tatrichter erst dann ein Urteil fällen kann, wenn 
er nach § 267 I Satz 1 StPO hinreichende Gründe anzugeben in der Lage 

1 Kelsen (1979), S. 195.
2 Neumann, Wahrheit im Recht, S. 7; ders. (2005), S. 373; siehe Ho (2008), S. 6: 

„Justice in a formal legal sense, is about treating people equally according to the 
law, and since law operates on facts, justice is contingent on factual truth.“
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ist. Darauf zu verweisen, dass „wenn das Wahre das Begründete ist, dann 
ist der Grund nicht wahr, noch falsch“ (ÜG 205) wäre im Ergebnis richtig 
– Tatsache bleibt, dass es sich dabei um einen voreiligen Schluss handelt. 
Der Tatrichter begegnet den Problemen, denen jeder epistemische Agent 
ausgesetzt ist. Er vermag seine Begründungskette nicht zum Halt zu brin
gen. Der ErkenntnisSkeptiker gewinnt, weil alle drei Optionen, nämlich a) 
ein willkürlicher Abbruch, b) ein Regress ad infinitum und c) eine kreisläu
fige Argumentation zu inakzeptablen Ergebnissen führen. Wir sind gezwun
gen, sämtliche Wissensansprüche aufzugeben. Beliebigen Konstruktionen 
der Tatgerichte (wie etwa die prozessuale Denkfigur „Beweis jenseits ver
nünftige	 Zweifel“ / „proof	 beyond	 a	 reasonable	 doubt“)	 fehlt	 jegliche	 er
kenntnistheoretische Grundlage. Jedenfalls: der epistemische Agent strebt 
nach einem Wissensanspruch – nach einer vollkommenen Begründung sei
ner Aussagen.

Sieht man genauer hin, so versteht man, dass wir seit Jahrtausenden un
sere gesamte Energie in die (Auf)Lösung des AgrippaTrilemmas investiert 
haben – nicht in die Definition von ‚Wahrheit‘. Und jegliche Sachverhalts
feststellungsdogmatik befasst sich hauptsächlich just mit diesen kognitiven 
Wissenansprüchen. Ob ein Wissensanspruch, zugleich einen Anspruch auf 
Wahrheit darstelle, ist für die epistemische Tätigkeit bzw. Erkenntnistheorie 
irrelevant. ‚Wahrheit‘ ist, so die These meiner Arbeit, redundant – spätes
tens dann, wenn wir unter Unsicherheit argumentieren. Und bei jedem ge
richtlichen Verfahren argumentieren wir ja unter Unsicherheit. Irrelevant ist 
für unsere Zwecke auch der mögliche Sinn und Inhalt des Wahrheitsbegriffs. 
Wie ich im Laufe der Arbeit zeigen werde [siehe Teil 2, Abschn. B.], kön
nen wir spätestens seit Alfred Tarski davon ausgehen, dass Wahrheit ein 
undefinierbares Konzept ist. Der Versuch, sie zu definieren, lässt sich mit 
guten Gründen als Eselei bezeichnen.

Im Vordergrund soll und wird die Rechtfertigungsstruktur, die nicht nur 
unserer allgemeinen epistemischen Praxis, sondern vielmehr unserer ge
richtlichen Praxis zugrunde liegt, stehen. Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass diese Strukturen präexistent wären. Wie im ersten und vierten 
Teil noch zu zeigen ist, haben sich die oben angedeuteten und bisher geläu
figen Strukturen, nämlich fundamentalistische und kohärentistische Recht
fertigungstheorien nicht als erfolgreiche Strategien gegen den Skeptizismus 
erwiesen. Die Erkenntnistheorie hat allerdings nicht ihr letztes Wort gesagt. 
Diesbezüglich und aus Gründen der Denkökonomie (vgl. Teil 1, Abschn. 
B.I.) werde ich die Rechtfertigungsstruktur, die die epistemischen Rechte 
und Pflichten des (zuständigen) Tatrichters vorschreibt, nach dem Bauplan 
eines m. E. vielversprechenden und leistungsfähigen Ansatzes der analyti
schen Philosophie rekonstruieren, um anschließend eine effiziente Sachver
haltsfeststellungsdogmatik auszuarbeiten.


